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Beschluss
des Bundesrates

Gesetz zu dem Vertrag vom 13. Mai 2002 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und Kanada über die Rechtshilfe in
Strafsachen

Der Bundesrat stellt fest, dass das Gesetz gemäß Artikel 84 Abs. 1 des
Grundgesetzes seiner Zustimmung bedarf.

Begründung:
Der Bundesrat verweist zur Begründung der Zustimmungsbedürftigkeit auf
seine Stellungnahme zum entsprechenden Gesetzentwurf (BR-Drs. 7/04 (Be-
schluss)). Danach enthält der Vertrag Regelungen des Verwaltungsverfahrens
der Länderbehörden bei der Ausführung von Bundesrecht.

Der Bundesrat hat in seiner 799. Sitzung am 14. Mai 2004 beschlossen, dem vom
Deutschen Bundestag am 1. April 2004 verabschiedeten Gesetz gemäß Artikel 84
Abs. 1 des Grundgesetzes zuzustimmen.


